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Bestätigungsvermerk des unabhängigen 

Abschlussprüfers 

An den Hafen Hamburg Marketing e.V., Hamburg 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss des Hafen Hamburg Marketing e.V., Hamburg, 
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 
2023 – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verein unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-

rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 

Aufsichtsrats für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-
dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-

gen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder Irrtümern ist.  
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zu-

sammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bi-
lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses des Vereins zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund 
von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da-
für, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 

Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese  
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das 
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche 

Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu 

planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems des 
Vereins abzugeben. 
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 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und da-
mit zusammenhängenden Angaben.  

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er-

langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, un-
ser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 

können jedoch dazu führen, dass der Verein seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsys-

tem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

Hamburg, den 2. Juli 2024 

Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

Cornelia von Oertzen Marlena Presser 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Hafen Hamburg Marketing e.V., Hamburg
Bilanz zum 31. Dezember 2023
Amtsgericht Hamburg VR 10579

AKTIVA 31.12.2023 31.12.2022 PASSIVA 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN A. VEREINSVERMÖGEN
I. Vereinsvermögen 1.447.860,53 1.693.221,63

I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Jahresüberschuss (VJ: Jahresfehlbetrag) 7.728,43 -245.361,10

1.455.588,96 1.447.860,53

EDV-Software 113.327,57 72.458,21

B. SONDERRÜCKLAGE 234.793,07 285.471,09

II. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung 187.617,26 194.925,39 C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen 289.676,61 314.165,90

III. Finanzanlagen 2. Sonstige Rückstellungen 141.779,57 125.530,68

431.456,18 439.696,58

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1,00 1,00

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 1.047.186,38 1.100.567,02

1.047.187,38 1.100.568,02 D. VERBINDLICHKEITEN

1.348.132,21 1.367.951,62 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 82.711,71 95.001,70

    - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 

B. UMLAUFVERMÖGEN       EUR 82.711,71 (VJ.: EUR 95.001,70)

2. Sonstige Verbindlichkeiten 15.260,00 12.622,63

     - davon aus Steuern EUR 2.767,35 (VJ.: EUR 1.548,84)

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

       EUR 3.064,67 (VJ.: EUR 3.758,05)

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 33.619,93 18.160,30      - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 

2. Sonstige Vermögensgegenstände 422.119,71 397.632,63        EUR 15.260,00 (VJ.: EUR 12.622,63)

    - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 455.739,64 415.792,93 97.971,71 107.624,33

      EUR 51.826,98 (VJ.: EUR 51.826,98)

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 367.036,30 621.308,07

822.775,94 1.037.101,00

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 51.901,77 245.173,06 E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 3.000,00 369.573,15

2.222.809,92 2.650.225,68 2.222.809,92 2.650.225,68

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beträgt EUR 1.026,00 (VJ.: EUR 5.089,00). 
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2023 2022

EUR EUR

1. Umsatzerlöse 4.309.732,00 4.159.684,95

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.637.474,76 579.647,06

- davon Erträge aus der Währungsumrechung EUR 3.965,59

  (VJ.: EUR 15.004,31)

3. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -2.312.916,97 -2.369.971,88

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -529.064,18 -518.472,49

- davon für Altersversorgung EUR -68.968,79 (VJ.: EUR -70.113,56) -2.841.981,15 -2.888.444,37

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen -105.945,27 -87.024,60

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.054.874,08 -1.979.131,81

- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechung EUR -17.590,00

  (VJ.: EUR -25.838,01)

6. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens 16.775,76 16.988,00

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 131,39 11,79

8. Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,00 -40.946,59

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.263,00 -6.890,00

- davon für die Aufzinsung der Pensionsrückstellungen EUR -4.263,00

  (VJ.: -6.890,00)

10. Erträge aus der Auflösung der Sonderrücklage 50.678,02 744,47

11. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag ) 7.728,43 -245.361,10

Hamburg, den 2. Juli 2024

Axel Mattern 

(Vorstand)

Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Hafen Hamburg Marketing e.V., Hamburg

Amtsgericht Hamburg VR 10579



Anlage 3






		marlena.presser@de.gt.com
	2024-07-02T07:28:41+0000
	Marlena Presser
	Signed by Marlena Presser (marlena.presser@de.gt.com)


		cornelia.vonoertzen@de.gt.com
	2024-07-02T07:39:29+0000
	Cornelia von Oertzen
	Signed by Cornelia von Oertzen (cornelia.vonoertzen@de.gt.com)




